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ErwGr

Erwägungsgrund 67 - Beschränkung der Verarbeitung

1 Methoden zur Beschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten könnten unter anderem
darin bestehen, dass ausgewählte personenbezogenen Daten vorübergehend auf ein anderes
Verarbeitungssystem übertragen werden, dass sie für Nutzer gesperrt werden oder dass
veröffentliche Daten vorübergehend von einer Website entfernt werden. 2 In automatisierten
Dateisystemen sollte die Einschränkung der Verarbeitung grundsätzlich durch technische Mittel so
erfolgen, dass die personenbezogenen Daten in keiner Weise weiterverarbeitet werden und nicht
verändert werden können. 3 Auf die Tatsache, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
beschränkt wurde, sollte in dem System unmissverständlich hingewiesen werden.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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